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Nachhaltigkeit im Rahmen unserer Vermögensverwaltung 

Als werteorientierter Vermögensverwalter streben wir langfristige Anlageerfolge durch einen verantwortungsbewuss-
ten Umgang mit dem von uns verwalteten Kapital an. Dies berücksichtigt auch Nachhaltigkeitsmerkmale von Unter-
nehmen, da nur nachhaltige Geschäftsmodelle dauerhaft erfolgreich sein, Vermögenswerte erhalten und langfristige 
Wertzuwächse ermöglichen können. Damit tragen wir durch eine verantwortungsvolle Kapitalallokation auch zur 
nachhaltigen Umgestaltung des Wirtschaftssystems bei. 

Wir beurteilen die Nachhaltigkeit von Unternehmen entsprechend ihrem Wohlverhalten in den Bereichen Umwelt 
(Environment - E), Soziales (Social – S) sowie Unternehmensführung (Governance – G) in unserem Investmentpro-
zess. Damit handeln wir im Einklang mit den Prinzipien für verantwortungsbewusstes Investieren der Vereinten Nati-
onen. 

Bei unseren Investitionsentscheidungen berücksichtigen wir im Rahmen der vereinbarten Anlagerichtlinien sowie in 
Abhängigkeit vom Angebot am Kapitalmarkt die Nachhaltigkeitsmerkmale von Wertpapieren. Dabei schließen wir 
Wertpapiere mit Nachhaltigkeitsmerkmalen weder generell aus, noch können wir aufgrund des Anlageziels gewähr-
leisten, dass alle ausgewählten Wertpapieranlagen Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen. 

Die Beschreibung zum Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken ist unserem Strategiepapier auf der Homepage zu 
entnehmen. (https://hartz-regehr.de/offenlegung) 

Aufsichtsrechtliche Einordnung unserer Nachhaltigkeits-Positionierung 

Unsere Positionierung erfordert auch eine entsprechende Einordung nach aufsichtsrechtlichen Gesichtspunkten, 
welche diverse, weitestgehend standardisierte Veröffentlichungspflichten nach sich zieht. Demnach „bewirbt“ unsere 
Dienstleistung im Sinne des Art. 8 der EU-Offenlegungs-Verordnung (SFDR) „ökologische und / oder soziale Merk-
male“. Da wir bei unseren Anlageentscheidungen zwar Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigen und sogar bestimmte 
Investments ausschließen, jedoch keine konkreten „Mindestanteile an nachhaltigen Investitionen mit einem Umwelt-
ziel“ anstreben, werden laut Regulierung keine nachhaltigen Investitionen im Sinne des Art. 9 der Verordnung getätigt. 

In den nachfolgenden Angaben werden wesentliche Merkmale der Anlagestrategie und der Berücksichtigung von 
Nachhaltigkeitskriterien in der Investmentauswahl gemäß den gesetzlichen Anforderungen anhand eines standardi-
sierten aufsichtsrechtlichen Formulars beschrieben. 

Sollten sich zu diesem Thema von Ihrer Seite Fragen ergeben, stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. 
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Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung 
(EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten  
Finanzprodukten 

Name des Produkts:  Hartz Regehr GmbH 
Unternehmenskennung (LEI-Code): 391200U1H3NDBKA2K639 

Ökologische und / oder soziale Merkmale 

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merk-
male erfüllt? 

Hartz Regehr hat im Rahmen der Dienstleistung ökologische und soziale Merkmale während der Berichtsperiode 
durch die untenstehenden Maßnahmen erfüllt. 

Gemäß der Nachhaltigkeitsstrategie wurden bei allen Investitionsentscheidungen (Aktien und Anleihen) die 
folgenden Ausschlusskriterien eingehalten. 

• Gewinnung und Vertrieb von thermischer Kohle: > 30 % Umsatzanteil

• Herstellung oder Vertrieb von völkerrechtlich geächteten Waffen: Komplettausschluss 

• Anbau und Produktion von Tabakprodukte: Komplettausschluss 

Des Weiteren werden Wertpapiere von Unternehmen ausgeschlossen, welche schwerwiegend gegen die UN Glo-
bal Compact Kriterien verstoßen. Zu diesen Prinzipien gehören die Verletzung von Menschen- und Arbeitsrech-
ten wie Kinder- oder Zwangsarbeit, ernstzunehmendes unternehmerisches Fehlverhalten sowie Umweltver-
stöße. 

Für den Bereich der Staatsanleihen bzw. staatsnahen Emittenten werden Investitionen in Emittenten ausge-
schlossen, die nach dem Freedom House Index als „unfrei“ im Sinne von Demokratie und Menschenrechten 
eingeordnet werden. 

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt ? 

 ☐ Ja  ☒ Nein

☐ Es wurden damit nachhaltigen Investitionen mit 
einem Umweltziel getätigt:

☐  in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-
Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzu-
stufen sind 

☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-
Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig
einzustufen sind 

☐  Es wurden damit nachhaltigen Investitionen mit 
einem sozialen Ziel getätigt:

☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale 
beworben und obwohl keine nachhaltigen Inves-
titionen angestrebt wurden, enthielt es 0,0% an
nachhaltigen Investitionen. 

☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätig-
keiten, die nach der EU-Taxonomie als öko-
logisch nachhaltig einzustufen sind

☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätig-
keiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als
ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☐ mit einem sozialen Ziel

☒  Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale 
 beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen
getätigt.

Eine nachhaltige Investi-
tion ist eine Investition in 
eine Wirtschaftstätig-
keit, die zur Erreichung 
eines Umweltziels oder 
sozialen Ziels beiträgt, 
vorausgesetzt, dass 
diese Investition keine 
Umweltziele oder sozia-
len Ziele erheblich beein-
trächtigt und die Unter-
nehmen, in die investiert 
wird, Verfahrensweisen 
einer guten Unterneh-
mensführung anwen-
den

Die EU-Taxonomie ist 
ein Klassifikations-sys-
tem, dass in der Verord-
nung (EU) 2020/852 
festgelegt ist und ein 
Verzeichnis von ökolo-
gisch nachhaltigen Wirt-
schaftstätigkeiten ent-
hält. Diese Verordnung 
umfasst kein Verzeich-
nis der sozial nachhalti-
gen Wirtschaftstätigkei-
ten. Nachhaltige Investi-
tionen mit einem Um-
weltziel könnten taxono-
miekonform sein oder 
nicht. 

2



V 1.2 | 31.12.2025 

Bei den wichtigsten 
nachteiligen Auswirkun-
gen handelt es sich um 
die bedeutendsten 
nachteiligen Auswirkun-
gen von Investitionsent-
scheidungen auf Nach-
haltigkeits-faktoren in 
den Bereichen Umwelt, 
Soziales und Beschäfti-
gung, Achtung der Men-
schenrechte und Be-
kämpfung von Korrup-
tion und Bestechung. 

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten? 

MSCI Rating Hartz Regehr Anteil 
analysierter Wertpapiere in % 

MSCI ESG Rating (CCC bis AAA) * A 69,4 
MSCI ESG Quality Score (0 bis 10) ** 6,9 70,0 
Carbon Risk (t CO2e/$M Sales) 97,4 62,0 
Reputational Risk (0 % bis 10 %) 0 75,0 
Nachhaltige Investitionen nach Art. 2 Nr. 17 SFDR 0 0 
Taxonomiekonforme Investitonen (%) 0 0 

 * CCC ist das niedrigste Rating und AAA das höchste Rating  
** Die Skala ist aufsteigend von der schlechtesten bis zur besten Bewertung und misst die Fähigkeit eines Unternehmens,   
   wichtige mittel- bis langfristige Risiken und Chancen zu bewältigen, die sich aus Umwelt-, Sozial- und Governance- 
  Faktoren ergeben. 

Die Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (sogenannte Principal Adverse Impact Indicators – kurz PAI) 
wurden im Rahmen der Investitionsentscheidungen berücksichtigt. Da Hartz Regehr eine harmonisierte An-
lagestrategie über alle verwalteten Portfolien verfolgt, wird auf eine individuelle Auswertung des Depots 
verzichtet. Detaillierte Informationen sind über den folgenden Link auf der Homepage von Hartz Regehr ab-
rufbar: https://hartz-regehr.de/media/Erklärung zu den Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.pdf 

…und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen? 

Die vorgenannten Nachhaltigkeitsfaktoren sind mit dem Betrachtungszeitraum 2024 nicht unmittelbar ver-
gleichbar, da Hartz Regehr im Jahr 2025 einen Wechsel des Datenabieters zu MSCI vollzogen hat. 

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise ge-
tätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei? 

Es wurden keine nachhaltigen Investitionen getätigt. 

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt 
wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet? 

Es wurden keine nachhaltigen Investitionen getätigt. 

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

Nicht zutreffend. 

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und 
den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere 
Angaben: 

Es wurden keine nachhaltigen Investitionen getätigt. 

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltig-
keitsfaktoren berücksichtigt? 

Nicht zutreffend. 

Mit Nachhaltigkeitsin-
dikatoren wird gemes-
sen, inwieweit die mit 
dem Finanzprodukt be-
worbenen ökologi-
schen oder sozialen 
Merkmale erreicht wer-
den. 

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem 
taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und 
es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt. 
Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt 
zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschafts-
aktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investi-
tionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. 

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich be-
einträchtigen. 
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Die Vermögensalloka-
tion gibt den jeweiligen 
Anteil der Investitionen 
in bestimmte Vermö-
genswerte an. 

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Größte Investitionen * Sektor Vermögenswerte 
in % Land 

MSCI Europe ETF (gleichgew.) Diverse  6,4 % Europa 
Diversifikations-Fonds USA Diverse  5,1 % USA 
Globales Hedgefonds-Investment Diverse  5,0 % Diverse 
Stabilisierungsstrategie-Fonds Diverse  4,0 % Diverse 
Gold Diverse  3,6 % Diverse 
MSCI Emerging Markets ETF Diverse  3,1 % Diverse 
Versicherungsbezogener Fonds Diverse  2,6 % Diverse 
Europäischer Hochzins-Anleihen Fonds Diverse  2,5 % Diverse 
Globaler Hochzins-Anleihen Fonds Diverse 2,5 % Diverse 
S&P 500 ETF Diverse 2,3 % USA 
S&P 500 ETF (gleichgew.) Diverse 2,3 % USA 
Deutschland (Anleihe) Diverse 2,0 % Deutschland 
Deutschland (Anleihe) Diverse 1,9 % Deutschland 
Anheuser-Busch (Anleihe) Basiskonsumgüter 1,8 % USA 
Booking (Anleihe) Kommunikation 1,7 % USA 

* Exemplarische Darstellung für die von Hartz Regehr verwalteten Portfolios 

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen? 

Wie sah die Vermögensallokation aus? 

#1Ausgerichtet auf ökologische oder soziale     umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Er-
reichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden. 

#2Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische  
oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende 
Unterkategorien: 

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investi-
tionen. 

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen, die auf öko-
logische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft 
werden.

#2 Andere 
< 49 % 

Investitionen 

Die Liste umfasst die 
folgenden Investitio-
nen, auf die der größte 
Anteil der im Bezugs-
zeitraum getätigten In-
vestitionen des Fi-
nanzprodukts entfiel. 

#1 Ausgerichtet auf 
ökologische/soziale 

Merkmale 
> 51 %

Andere ökologische 
0 % 

Soziale 
0 % 

#1A Nachhaltig 
0 % 

#1B Andere ökolo-
gische/ 

soziale Merkmale 
> 51 %

 

Taxonomie-konform 
0 % 

Mit Blick auf die EU-Ta-
xonomie-Konformität 
umfassen die Kriterien 
für fossiles Gas die Be-
grenzung der Emissio-
nen und die Umstellung 
auf voll erneuerbare 
Energie oder CO2-arme 
Kraftstoffe bis Ende 
2035. Die Kriterien für 
Kernenergie beinhalten 
umfassende Sicherheits- 
und Abfallentsorgungs-
vorschriften. 
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In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?   

Die Investitionen wurden in den nachfolgend genannten Sektoren getätigt: 

Sektor In % der Vermögenswerte 

Informationstechnologie 18,2% 

Finanzen 16,3% 

Diverse Sektoren 13,2% 

Industrie  11,7% 

Gesundheitswesen 8,3% 

Zyklische Konsumgüter 8,3% 

Kommunikation 7,3% 

Basiskonsumgüter 5,6% 

Industrielle Grundstoffe 3,6% 

Versorgungsunternehmen 3,1% 

Energie 2,9% 

Immobilien 1,5% 

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit   der EU-Taxonomie 
konform? 

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-Taxonomie konforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas 
und/oder Kernenergie investiert? 

☐ Ja
☐ In fossiles Gas ☐ In der Kernenergie 

☒ Nein

Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-Taxonomie konform, wenn sie zur 
Eindämmung des Klimawandels (Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträch-
tigen siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-Taxonomie konforme Wirtschaftstä-
tigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kom-
mission festgelegt. 

Ermöglichende Tätigkei-
ten wirken unmittelbar er-
möglichend darauf hin, 
dass andere Tätigkeiten 
einen wesentlichen Bei-
trag zu den Umweltzielen 
leisten. 

Übergangstätigkeiten sind 
Tätigkeiten, für die es 
noch keine CO-armen Al-
ternativen gibt und die un-
ter anderem Treibhaus-
gasemissionswerte auf-
weisen, die den besten 
Leistungen entsprechen. 

5



V 1.2 | 31.12.2025 

 sind nachhaltige 
Investitionen mit einem 
Umweltziel, die die Kri-
terien für ökologisch 
nachhaltige Wirtschafts-
tätigkeiten gemäß der 
Verordnung (EU) 
2020/852 nicht berück-
sichtigen. 

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-Taxonomie konformen Investitionen in 
Blau. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen gibt, zeigt 
die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der 
Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des 
Finanz-produkts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen. 

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staa-
ten.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkei-
ten geflossen sind? 

Es wurde kein Mindestanteil verfolgt. 

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im 
Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt? 

Es wurde kein Mindestanteil verfolgt. 

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investi-
tionen mit einem Umweltziel? 

Es wurden keine nachhaltigen Investitionen angestrebt. 

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen? 

Es wurden keine nachhaltigen Investitionen angestrebt. 

Taxonomiekonforme 
Tätigkeiten, ausge-
drückt durch den Anteil 
der: 

-Umsatzerlöse, die den 
Anteil der Einnahmen 
aus umweltfreundlichen 
Aktivitäten der Unter-
nehmen, in die investiert 
wird, widerspiegeln 

-Investitionsausgaben 
(CapEx), die die umwelt-
freundlichen Investi- 
tionen der Unterneh-
men, in die investiert 
wird, aufzeigen, z.B. für 
den Übergang zu einer 
grünen Wirtschaft. 

-Betriebsausgaben 
(OpEx), die die umwelt-
freundlichen betriebli-
chen Aktivitäten der Un-
ternehmen, in die inves-
tiert wird, widerspiegeln. 

1. TAXONOMIE-KONFORMITÄT DER INVESTITIO-
NEN EINSCHLIESSLICH STAATSANLEIHEN*

2. TAXONOMIE-KONFORMITÄT DER INVESTITIONEN 
OHNE STAATSANLEIHEN*
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Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit 
ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz? 

Im Rahmen der Anlagestrategie wurden zum Zweck der Risikodiversifikation „andere Investitionen“ berücksich-
tigt, die keine sozialen und / oder ökologischen Merkmale beworben haben. Hierunter fielen unter anderem Zer-
tifikate, Rohstoff- und Hedgefonds-Investments. 

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen 
und/oder sozialen Merkmale ergriffen? 

Hartz Regehr verfolgte als verantwortungsvoller Investor die Geschäftspraktiken und Ereignisse bei den inves-
tierten Unternehmen, um gravierende Nachhaltigkeitsrisiken zu erkennen und umgehend darauf reagieren zu 
können.  
Darüber hinaus wird sichergestellt, dass mindestens 51% der Vermögenswerte in Investitionen fließen, die öko-
logische und / oder soziale Merkmale erfüllen. 

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten? 

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex? 

Die Anlagestrategie orientierte sich an keinem Referenzindex. 

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die 
Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird? 

Die Anlagestrategie orientierte sich an keinem Referenzindex. 

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten? 

Die Anlagestrategie orientierte sich an keinem Referenzindex. 

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten? 

Die Anlagestrategie orientierte sich an keinem Referenzindex. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Informationspflichten nach der Offenlegungs- und Taxonomieverordnung 

Art. 6 VO (EU) 2019/2088 i.V.m. Art. 5 der EU-Taxonomie (EU 2020/852): 
Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investi-
tionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil 
dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirt-
schaftsaktivitäten.

Bei den Referenzwerten 
handelt es sich um Indi-
zes, mit denen gemes-
sen wird, ob das Finanz-
produkt die beworbenen 
ökologischen oder sozi-
alen Merkmale erreicht. 
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